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THEMA

als
Gemeindeautonomie

Machtfaktor - zwei Beispiele
ANDREAS GERBER

Raumplaner in Bern

und Mitglied der
COLLAGE-Redaktion.

Raumrelevante Entscheide, vor allem im Bereich der
Siedlungsplanung, sind meist Entscheide auf der Stufe der
kommunalen Nutzungsplanung. Die Autonomie der
Gemeinden ist hier sehr hoch - auch die Möglichkeit der Ein-
flussnahme auf Planungsentscheide. Dazu zwei Beispiele,
wie sie jeder Ortsplaner und jede Ortsplanerin aus der
täglichen Arbeit kennt. Es sind Beispiele, die die oft, und
teils auch zu Recht, beklagte Ohnmacht der Raumplanung
illustrieren und in der Summe zu dem beitragen, was wir
mit Zersiedelung meinen.

Beispiel 1: Wer Macht hat braucht keine Argumente
Vor mehreren Jahren hatte ich im Rahmen eines

Forschungsprojektes die Gelegenheit, in der Rolle des
Beobachters an einer Planungskommissionssitzung in einer ländlichen

Gemeinde im Surental (Kt. Luzern) teilzunehmen. Auf der
Traktandenliste stand die Einzonung einer grösseren Fläche

zwecks Überbauung mit Einfamilienhäusern.
Der Kommissionspräsident - er war auch Gemeindepräsident

- macht einführend klar, wie wichtig, diese Einzonung für
die Gemeinde sei; sie brächte neue Einwohnerinnen, Steuerzahler

usw. Ohne diese Einzonung hätte die Gemeinde nur noch

geringe Entwicklungsmöglichkeiten.
Dem hielt der beauftragte Ortsplaner glaubhaft entgegen,

dass gegen die Entwicklungsabsichten allgemein ja nichts
einzuwenden sei, allerdings müsse die Einzonung einer Fläche

von dieser Grösse im Rahmen einer Gesamtrevision der
Ortsplanung erfolgen. Nur in diesem Rahmen sei es möglich,
verschiedene Entwicklungsoptionen und Standorte gegeneinander

abzuwägen und hinsichtlich ihrer Auswirkungen im Bereich

der Infrastrukturen oder des Orts- und Landschaftsbildes zu

beurteilen.
Die Argumente des Ortsplaners fanden in der anschliessenden

Diskussion bei zwei Mitgliedern der Kommission

Unterstützung. Die übrigen Mitglieder übten in der Diskussion
noble Zurückhaltung; sie fühlten sich offensichtlich durch den

Präsidenten gut vertreten. Er meinte denn auch zu den
Argumenten des Ortsplaners: «Lieber K., du magst ja rein ortspla-
nerisch betrachtet recht haben, ich bin aber trotzdem für eine

Einzonung. Ich schlage vor, wir schreiten zur Abstimmung.» Es

kam, wie es kommen musste: Der Präsident war zusammen mit

den Mitgliedern, die sich in der Diskussion kaum geäussert
haben, in der Mehrheit.

Eine nachträgliche Überprüfung der Berufe der einzelnen

Mitglieder hat ergeben, dass alle Befürworter der Vorlage, mit

Ausnahme des Präsidenten, Gewerbetreibende im Bauhauptoder

Baunebengewerbe waren...

Beispiel 2: Die Machtlosigkeit überörtlicher Planungen
In der Gemeinde Z., im Norden der Agglomeration Bern,

liegt ein grosses, landwirtschaftlich genutztes Gebiet, dessen

nördlicher Teil in Fusswegdistanz zum Dorfzentrum und zu drei

S-Bahnstationen liegt. Beste Lage für künftige Entwicklungen,
würde man meinen.

Eine Verkehrsstudie zum nördlichen Teil der Agglomeration
Bern mit dem Ziel, Möglichkeiten zur Verkehrsverringerung auf
der Nordachse aufzuzeigen, kam denn auch zum Schluss, dass
eine wirksame Verkehrslenkung primär bei der Siedlungsentwicklung

ansetzen muss. Sprich: Die Siedlungsentwicklung ist
auf Gebiete wie das oben genannte zu lenken. Demzufolge
wurde das Gebiet im RGSK (Regionales Gesamtverkehrs- und

Siedlungskonzept) der Region Bern-Mittelland als Vorranggebiet

zukünftiger Entwicklungen bezeichnet.
Vertreter der Gemeindepolitik von links bis rechts hatten

daran wenig Freude und markierten Widerstand; wissend, dass

dieses Vorhaben bei der Bevölkerung auf erhebliche Opposition

stossen würde. Mit Erfolg: Dank der Unterstützung einer
Reihe ländlicher Gemeinden nach dem Motto «keine Schwächung

der Berner Landwirtschaft» gelang es ihnen, in den

zuständigen Entscheidungsgremien der Region die Streichung
des Gebietes aus der Liste der Vorranggebiete durchzusetzen.
Soll man sich über diesen Entscheid wider jegliche überörtliche,

raumplanerische Vernunft aufregen? Die Gemeinde hat mit

der Durchsetzung dieser Korrektur lediglich auf dem insistiert,
was ihr im RGSK explizit zugesichert wurde: Nämlich, dass mit

der überörtlichen Planung die Autonomie der Gemeinden im

Bereich der Nutzungsplanung nicht geschmälert würde. Voilà!

Es schleckt halt keine Geiss weg, dass überörtliche
Entwicklungsprioritäten, im Konfliktfall nicht durchsetzbar sind, ohne

Beschränkung der Gemeindeautonomie.
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